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Basel, 9. April 2021 
 

Kinder von 6 bis 12 Jahren müssen sich bei Krankheitssymptomen neu testen lassen 

Liebe Eltern 

Die Corona-Situation erfordert weiterhin besondere Schutzmassnahmen an unseren Volksschu-
len. Oberstes Ziel ist es, die Ausbreitung des Coronavirus in den Schulen zu verhindern und 
grossflächige und womöglich unnötige Quarantänen so weit wie möglich zu vermeiden. 
 
Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat am 24. März 2021 seine Empfehlungen zum «Vorgehen 
bei symptomatischen Kindern»1 angepasst. Begründet wird dieser Schritt mit der Verbreitung 
neuer, leichter übertragbarer Virusvarianten, die auch jüngere Kinder betreffen. Kinder ab 6 Jah-
ren sollen deshalb nach den gleichen Kriterien wie Erwachsene getestet werden. Das hat Auswir-
kungen auf die Regeln bei Krankheits- und Erkältungssymptomen: 
 
Ab dem 12. April 2021 dürfen Kinder der Primarstufe (ab Kindergarteneintritt) mit Sympto-
men, die für eine Corona-Erkrankung sprechen, nicht in den Kindergarten oder in die 
Schule geschickt werden. Das gilt auch für Tagesstrukturen, Kindertagesstätten und Ta-
gesfamilien. Die Kinder müssen sich in einem Testzentrum, einem Spital, einer Arztpraxis 
oder Apotheke testen lassen. Das gilt auch bei leichten Krankheitssymptomen wie 
Schnupfen und/oder Halsweh mit oder ohne leichtem Husten. Die neu erhältlichen Selbst-
tests können in dieser Situation nicht verwendet werden. Diese sollen nur bei Personen 
ohne Krankheitssymptome präventiv verwendet werden. 
 
Bei einem negativem Testergebnis kann das Kind den Kindergarten oder die Schule wieder be-
suchen, wenn es 24 Stunden ohne Beschwerden ist (kein Fieber, nicht sichtlich krank). Wird ein 
Kind mit Verdachtssymptomen einer Corona-Erkrankung nicht getestet, muss es sich zuhause 
10 Tage in Isolation begeben und mit ihm zusammen auch enge Kontaktpersonen im selben 
Haushalt. 
 
Es ist wichtig, dass jedes schulpflichtige Kind mit Corona-Symptomen sofort getestet wird. Bitte 
unterstützen Sie uns, damit der Unterricht und die Betreuung an den Schulen weiterhin stattfin-
den und Quarantänen vermieden werden können. Bei Fragen stehen Ihnen die Lehr- und Fach-
personen sowie die Schul- und Tagesstrukturleitungen auch künftig gerne zur Verfügung. Die 
«Richtlinien Coronavirus – Schulen und Kitas» und alle wichtigen Informationen zu den Schutz-
massnahmen in Kindergarten, Schule und Betreuungsangeboten finden Sie stets aktuell unter 
www.coronavirus.bs.ch/schulen. Sie können sich zudem jederzeit auch an volksschulen@bs.ch 

                                                
1
 Siehe Website des Bundesamt für Gesundheit BAG: www.bag.admin.ch 
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und für die Gemeindeschulen von Bettingen und Riehen an gemeindeschulen@riehen.ch wen-
den. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

 
 
Urs Bucher 
Leiter Volksschulen 

  

 
 

 
 
Beilage:  
Flussdiagramm Testkriterien Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule 
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